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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Software - PEGASOFT – Peter Gall 
 
Stand Dezember 2009 - Änderungen sind vorbehalten 
 
1. Vertragsumfang und Gültigkeit 

1.1. Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich 
und firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten nur in dem in der Auftragsbestätigung angegebenem 
Umfang. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die 
gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend. 

1.2. Zusätzlich gelten die Bestimmungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags, der gesondert zur Verfügung gestellt 
wird. 

 
2. Leistung und Prüfung 

2.1. Erstellung und Lieferung des Individualprogramms laut Bestellung wie vom Auftraggeber gesehen, installiert 
und getestet 

2.2. Erwerb von Nutzungsberechtigungen für das Softwareprodukt laut Bestellung 
2.3. Inkludierter technischer E-Mail-Support wie folgt: 

• bis 30 Lizenzen 
 12 Monate freier E-Mail-Support für 2 Ansprechpartner des Auftraggebers 
 alle Patches und Upgrades der Version 5.0  
 eigener User-Bereich bei Pegasoft (für Patch-Download und Informationen) 

• bis 100 Lizenzen 
 12 Monate freier E-Mail-Support für 3 Ansprechpartner des Auftraggebers 
 alle Patches und Upgrades der Version 5.0  
 eigener User-Bereich bei Pegasoft (für Patch-Download und Informationen) 

• ab 100 Lizenzen 
 Ansprechpartner laut separater Vereinbarung  
 Patches und Upgrades der Version 5.0  
 eigener User-Bereich bei Pegasoft (für Patch-Download und Informationen) 

2.4. Wird vom Auftraggeber bereits auf der zum Test zur Verfügung gestellten Software im Echtbetrieb 
gearbeitet, liegt die Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten beim Auftraggeber. 

2.5. Die Speicherung und Sicherung der Daten im Echtbetrieb liegt in der Verantwortung des Auftraggebers. 
2.6. Die Installation der Software wird von berechtigten und befähigten Mitarbeitern des Auftraggebers 

durchgeführt und gilt dadurch als abgenommen.  Bei Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den 
Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als abgenommen. 

2.7. Fehlfunktionen im Ablauf der Software nach erfolgreichem Test und Abnahme werden kostenlos behoben 
und zur Verfügung gestellt. Dies gilt nicht für Funktionen, die in der Software nicht vorgesehen sind. 

2.8. Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt auf Kosten und 
Gefahr des Auftraggebers. Darüber hinaus vom Auftraggeber (siehe Pkt. 2.3) gewünschte Schulung und 
Erklärungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch des 
Auftraggebers. 

 
3. Preise, Steuern und Gebühren 

3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den vorliegenden Auftrag. Die 
genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. - stelle des Auftragnehmers. Die Kosten von 
Programmträgern (z.B. CDs, Magnetbänder, Magnetplatten, Floppy Disks, Streamer Tapes, 
Magnetbandkassetten usw.) sowie allfällige Vertragsgebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. 

3.2. Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt, ohne Abzüge. Wir bitten um Überweisung des Betrags auf unser 
Konto bei der Bank Austria, Kontonummer: 516 980 965 01 ltd. auf Pegasoft, BLZ: 12000,  
Unsere UID: ATU 64355478.  
Bei Überweisungen aus anderen EU-Ländern als Österreich veranlassen Sie bitte eine kostengünstige EU-
Überweisung. Unsere IBAN: AT58 1200 0516 9809 6501 und BIC: BKAUATWW 

3.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die Durchführung 
der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der vereinbarten 
Zahlungen berechtigt den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag 
zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. 



 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Software Seite 2 von 3 

Pegasoft® - Peter Gall 
Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik 
 
Hauptstr. 8, A-2100 STETTEN    
Tel.: +43 (0)664 145 05 77  Fax: +43 (0)2262/6738-60 
E-Mail: office@pegasoft.at  Internet: www.pegasoft.at 
ATU 64355478 

3.4. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Vereinbarung von 
Teilzahlungen und Nichteinhaltung zweier Ratenzahlungen bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte fällig zu stellen. 

3.5. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder 
Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurück zu halten. 

3.6. Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert nach den jeweils 
gültigen Sätzen in Rechnung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 

 
4. Liefertermin 

4.1. Die Software wird nach Eingang des Rechnungsbetrages beim Auftragnehmer in einem speziellen 
Userbereich exklusiv dem Auftraggeber zum Download zur Verfügung gestellt. 

 
5. Rücktrittsrecht 

5.1. Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder 
rechtswidrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels eingeschriebenen 
Briefes vom betreffenden Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der angemessenen Nachfrist die 
vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird und den Auftraggeber daran kein 
Verschulden trifft. 

5.2. Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige Umstände, die 
außerhalb der Einflussmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden den Auftragnehmer von der 
Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der vereinbarten Lieferzeit. 

5.3. Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers möglich. 
Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er das Recht, neben den erbrachten 
Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 30% des noch nicht 
abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen. 

 
6. Gewährleistung, Wartung, Änderungen 

6.1. Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und wenn sie innerhalb von 4 
Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei Individualsoftware nach Programmabnahme 
gemäß Pkt. 2.6. schriftlich dokumentiert erfolgen. Im Falle der Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls 
Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in 
angemessener Frist behoben, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung und 
Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. § 924 
ABGB gilt als ausgeschlossen. 

6.2. Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten Leistung aufgrund 
organisatorischer und programmtechnischer Mängel, welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, als 
notwendig erweisen, werden kostenlos vom Auftragnehmer durchgeführt. 

6.3. Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber zu 
vertreten sind sowie sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom Auftragnehmer 
gegen Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn 
Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber selbst oder von dritter Seite 
vorgenommen worden sind. 

6.4. Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf 
unsachgemäße Bedienung, geänderter Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, 
Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben sind, 
anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Installations- und Lagerbedingungen) 
sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind. 

6.5. Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nachträglich verändert 
werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer. 

6.6. Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender Programme ist, 
bezieht sich die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das 
ursprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf. 

 
7. Haftung 

7.1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  

7.2. Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsenverlusten und 
von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftragnehmer ist in jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. 
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8. Datenschutz, Geheimhaltung 
 Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §15 des Datenschutzgesetzes 
 einzuhalten. 
9. Sonstiges 

9.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird hierdurch 
der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner werden partnerschaftlich 
zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe 
kommt. 

9.2. Zusätzlich gelten die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags (EL), der gesondert zur Verfügung 
gestellt wird. 

 
10. Schlussbestimmungen 
 Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden 
 gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, wenn der Auftrag im 
 Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des 
 sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des Auftragnehmers als vereinbart. Gerichtsstand ist 
 Korneuburg, Österreich. Es gilt das Recht der Republik Österreich. Für den Verkauf an Verbraucher im 
 Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das 
 Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht. 


